
Ausschreibung Kombiniertes Saug- und Spülfahrzeug 

Anlage 2 - Verpflichtungserklärung zu Tariftreue, Mindestentlohnung  

                   und Sozialversicherungsbeiträgen 

 

 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich,  
 
 seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung mindestens diejenigen 

Arbeitsbedingungen einschließlich des Entgelts zu gewähren, die der nach dem 
Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) vom 20.04.2009 (BGBl. I S. 799) einzuhaltende 
Tarifvertrag vorgibt, oder andere gesetzliche Bestimmungen über Mindestentgelte 
einzuhalten.  

 seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (ohne Auszubildende) bei der Ausführung 
der Leistung mindestens ein Stundenentgelt 13,50 EUR zu zahlen. (Vergaberechtlicher 
Mindestlohn ab 01.01.2024 gemäß TVgG M-V vom 08.11.2023) 

 die von ihm beauftragten Nachunternehmer oder Verleiher schriftlich zu verpflichten, 
seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Rahmen der zu erfüllenden 
Vertragsleistung mindestens die Arbeitsbedingungen zu gewähren, die für die vom 
Nachunternehmer oder dem Vertragspartner des Verleihers zu erbringende Leistung nach 
dem Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) vom 20.04.2009 (BGBl. I S. 799) oder nach 
anderen gesetzlichen Bestimmungen über Mindestentgelte maßgeblich sind. 

 sicherzustellen, dass die Verpflichtung auf einen von ihm beauftragten Nachunternehmer 
oder Verleiher schriftlich übertragen wird (mittels Wirt 322) und dem öffentlichen 
Auftraggeber auf Verlangen die schriftlichen Übertragungen nachzuweisen. 

 sicherzustellen, dass die von ihm beauftragten Nachunternehmer oder Verleiher ihrerseits 
den von ihnen beauftragten Nachunternehmern oder Verleihern die o.a. Verpflichtungen 
schriftlich übertragen und sich dazu verpflichten, dem öffentlichen Auftraggeber auf 
Verlangen die schriftlichen Übertragungen nachzuweisen. 

 
Die Verpflichtungen gelten nicht bei Dienstleistungen, die von ausländischen 
Nachunternehmen im Ausland erbracht werden. 
 
Verstößt der Auftragnehmer oder einer seiner Nachunternehmer schuldhaft gegen die o.a. 
Verpflichtungen, ist zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer für jeden 
schuldhaften Verstoß regelmäßig eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 v.H., bei mehreren 
Verstößen zusammen bis zur Höhe von 5 v.H. der Auftragssumme vereinbart. Der 
Auftragnehmer ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe auch für den Fall verpflichtet, dass der 
Verstoß durch einen von ihm eingesetzten Nachunternehmer oder einen von diesem 
eingesetzten Nachunternehmer begangen wird. 
 
Die schuldhafte Nichterfüllung der o.a. Verpflichtungen durch den Auftragnehmer oder seine 
Nachunternehmer berechtigt den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung. 
 
Der Auftraggeber oder ein von ihm beauftragter Dritter darf zu Kontrollzwecken Einblick in 
die Entgeltabrechnungen der ausführenden Unternehmen, in die Unterlagen über die 
Abführung von Steuern und Beiträgen an in- und ausländische Sozialversicherungsträger, in 
die Unterlagen über die Abführung von Beiträgen an in- und ausländische Sozialkassen des 
Baugewerbes und in die zwischen den ausführenden Unternehmen abgeschlossenen 
Verträge nehmen. Die ausführenden Unternehmen haben ihre Beschäftigten auf die 
Möglichkeit solcher Kontrollen schriftlich hinzuweisen. Die ausführenden Unternehmen 
haben vollständige und prüffähige Unterlagen zur Prüfung der o.a. Unterlagen bereitzuhalten 
und auf Verlangen dem öffentlichen Auftraggeber vorzulegen. 
 



 
 
 
 
 

Eigenerklärung zu Tariftreue, Mindestentlohnung und  
Sozialversicherungsbeiträgen 

 
Ich erkläre/Wir erklären,  
 

 mit meiner/unseren Unterschrift/en die vorstehend aufgeführten Besonderen 
Vertragsbedingungen zu Tariftreue, Mindestentlohnung und 
Sozialversicherungsbeiträgen einzuhalten.  

 meinen/unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung der Leistung 
bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt zu bezahlen (Tarifvertragliche 
Regelungen bleiben davon unberührt). Die Verpflichtung gilt nicht bei Dienstleistungen, 
die von ausländischen Nachunternehmen im Ausland erbracht werden. 

 
Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass ein Verstoß gegen diese Erklärung meinen/unseren 
Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben und mein/unser Unternehmen 
bis zur Dauer von drei Jahren von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen werden 
kann. 
 
 
___________________    ______________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift, Firmenstempel) 
 
Hinweis: 
Grundsätzlich ist die Textform bei der Unterschrift ausreichend. Bei Teilnahme am elektronischen Vergabeverfahren 
ersetzt die elektronische Signatur diese bzw. die händische Unterschrift 
 

 


